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1 Allgemeines 

1.1 Anlass der Flächennutzungsplanänderung 

Die Verbandsversammlung des GVV Hohenloher Ebene fasste am 18.04.2018 den Aufstellungsbe-

schluss für die Parallelfortschreibung des Flächennutzungsplanes GVV Hohenloher Ebene im Zuge 

des Vorhabenbezogener Bebauungsplan “Freiflächenphotovoltaikanlage Haldenäcker” auf Ge-

meindegebiet Neuenstein. Die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Zuge der 2. 

Änderung der 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes GVV Hohenloher Ebene. 

Anlass für die Änderung war der Antrag über die Aufstellung eines Bebauungsplans. Der Eigentü-

mer dieser Fläche beabsichtigt die Errichtung einer Photovoltaik- Freilandanlage auf einer Fläche 

von 2,15 ha. 

Durch die Regelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) müssen sich Flächen für Photovol-

taikanlagen im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des § 30 BauGB befinden. Zudem 

sind Freiflächenanlagen im Außenbereich gemäß § 32 EEG nur dann förderfähig, wenn der Be-

bauungsplan nach dem 1. September 2003 mit dem Zweck der Errichtung einer Anlage zur Erzeu-

gung von Strom aus solarer Strahlungsenergie aufgestellt worden ist und sich die Anlage auf Flä-

chen befindet, die längs von Autobahnen oder Schienenwegen liegen und sich in einer Entfernung 

bis zu 110 Metern, gemessen vom äußeren Rand des befestigten Fahrwegs, errichtet worden ist. 

Ansonsten sind Freiflächenanlagen auf Ackerflächen in der freien Landschaft nicht mehr zulässig 

bzw. nicht mehr förderfähig. Hierdurch soll verhindert werden, dass Ackerböden zunehmend der 

landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden. Da das geplante Sondergebiet an einem Schie-

nenweg liegt, wird der § 32 (1) Nr. 3 c erfüllt. 

Weiterhin tritt zum 01. Juli 2018 das Mietstromgesetz in Kraft. Demnach gelten für Freiflächenan-

lagen ab 750 Kilowatt die Regelungen über die Zusammenfassung von Freiflächenanlagen. Das 

heißt, vor Inbetriebnahme einer neuen Anlage müssen dann mindestens 24 Monate vergehen, 

nicht mehr 12 Monate wie bisher. Das vorliegende Vorhaben fällt unter die entsprechenden Krite-

rien. Weitere verschärfende Regelungen sind vorgesehen, die möglicherweise auch die Einspeise-

vergütung betreffen. Um ein wirtschaftliches Betreiben der Anlage zu gewährleisten, ist die Er-

richtung der Anlage bis zum 30.06.2018 erforderlich. Zudem können dann die Sommermonate zur 

Solarstromgewinnung noch genutzt werden. Da der Bebauungsplan der beabsichtigten städtebau-

lichen Entwicklung der Stadt Neuenstein zudem nicht entgegensteht, erfüllt der Bebauungsplan 

demnach die Kriterien des § 8 Abs. 4 Satz 1 des BauGB, und kann somit vor Änderung des Flä-

chennutzungsplans aufgestellt werden. 

1.2 Plangebiet 

Das Plangebiet liegt nördlich von Untereppach. Das Plangebiet wird derzeit als Ackerfläche ge-

nutzt. Entlang der Plangebietsgrenze schließen sich außerhalb des Planungsgebiets Äcker, Streu-

obst, Feldwege sowie die Bahnlinie mit Bahndamm an. Die Fläche des räumlichen Geltungsberei-

ches umfasst ca. 2,15 ha. 

Das Plangebiet liegt bei ca. 315 m bis 310 m ü. NN und weist nur geringe Höhendifferenzen auf. Es 

fällt leicht von Norden nach Süden ab. 
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1.3 Erforderlichkeit der FNP-Änderung im Parallelverfahren 

Der GVV Hohenloher Ebene verfügt über einen rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan. In der 

von der BIT Ingenieure AG, erarbeiteten 1. Änderung der 4. Fortschreibung des Flächennutzungs-

planes GVV Hohenloher Ebene ist das Planungsgebiet als Fläche für die Landwirtschaft ausgewie-

sen (siehe Abb. 1). Derzeit wird für das landwirtschaftlich genutzte Flurstück 229 der Bebauungs-

plan „Freiflächenphotovoltaikanlage Haldenäcker” aufgestellt. Der Flächennutzungsplan ist daher 

parallel dazu fortzuschreiben bzw. anzupassen. 

 

Abbildung 1: unmaßstäblicher Auszug genehmigte 1. Änderung der 4. Fortschreibung FNP (genordet) 

1.4 Bestandssituation und Umgebungsnutzung 

Das Planungsgebiet befindet sich nördlich des Teilorts Neuenstein-Untereppach und umfasst das 

Flurstück Nr. 229, Gemarkung Grünbühl. Das Plangebiet liegt bei ca. 315 m bis 310 m ü. NN und 

weist nur geringe Höhendifferenzen auf. Es fällt leicht von Norden nach Süden ab. Aufgrund des 

Gefälles und der Ausrichtung des Grundstückes nach Süden ist das Flurstück als Standort für eine 

Photovoltaikanlage geeignet. Derzeit wird das Flurstück landwirtschaftlich genutzt.  

Im Süden grenzt die Bahnlinie mit Böschung und teilweise Feldhecken an, im Osten ein Feldweg, 

anschließend Acker. Nördlich des Flurstücks liegen Ackerflächen, während sich im Westen eine 

Streuobstwiese anschließt (siehe Abb. 2) 

Südlich des Bahngleises befinden sich Wohn- und Mischgebietsflächen von Untereppach 

(s. Abb.1). 
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Abbildung 2: unmaßstäblicher Bestandsplan Umweltbericht Roland Steinbach 

1.5 Verfahrensvermerke zum FNP-Verfahren 

 

 

 

Aufstellungsbeschluss gemäß §2 (1) BauGB 

beschlossen durch die Verbandsversammlung am:  18.04.2018 

Frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB am:  

Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 (1) BauGB 

in der Zeit vom vom:  

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB 

mit Erläuterungsbericht vom:  

Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom:  

Feststellungsbeschluss gemäß § 3 (2) BauGB 

durch den Gemeinderat am:  

Genehmigt gemäß § 6 (1) BauGB vom Landratsamt 

Hohenlohekreis am:  

Genehmigung ortsüblich bekannt gemacht 

gemäß § 6 (5) BauGB.: am:  
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2 Vorgaben überörtlicher Planungen 

2.1 Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 

Das geplante Vorhaben „Freiflächenphotovoltaikanlage Haldenäcker“ liegt gemäß Regionalplan in 

einem Gebiet, für das es keine Vorgaben oder Festsetzungen gibt (s. Abb. 3). 

 

Abbildung 3: unmaßstäblicher Auszug aus der Raumnutzungskarte (genordet) 

Die Teilfortschreibung Fotovoltaik des Regionalplanes Heilbronn-Franken 2020 ist seit dem 

05.04.2010 rechtskräftig. Auf dem Gebiet des GVV Hohenloher Ebene ist kein Vorbehaltsgebiet 

für die Errichtung von regionalbedeutsamen Fotovoltaik-Freiflächenanlagen vorgesehen (siehe 

Abb. 4). 
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Abbildung 4: Regional bedeutsame Standorte für Fotovoltaik, Regionalplan 2020 

2.2 Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) 

Gemäß § 32 (1) Ziffer 3 c des EEGs wird eine Einspeisevergütung gewährt, wenn die Anlage im Be-

reich eines beschlossenen Bebauungsplanes im Sinne des § 30 BauGB errichtet worden ist und 

dieser nach dem 1. September 2003 zumindest auch mit dem Zweck der Errichtung einer Anlage 

zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie aufgestellt worden ist und sich die Anlage 

auf Flächen befindet, die längs von Autobahnen oder Schienenwegen liegen und sie in einer Ent-

fernung bis zu 110 m errichtet worden ist. Die Einspeisemöglichkeiten und die Einspeisevergütun-

gen sind zwischen dem Vorhabensträger und dem Energieversorgungsunternehmer zu klären. 

Aufgrund der Lage der Fläche an einem Schienenweg ist jedoch davon auszugehen, dass die Vo-

raussetzungen des EEG zum Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf einer landwirtschaftli-

chen Fläche erfüllt werden. Dies muss jedoch zwischen dem Vorhabensträger und dem Netzbe-

treiber vorher geklärt werden. 



 

 

bit04_eb01_141106.dotx / 04gvh18095_eb01.docx Seite 7 von 8

Vorentwurf in der Fassung vom 17.09.2018 

2.3 Erschließung 

Die Erschließung von Fotovoltaik-Freilandanlagen ist von keiner großen Bedeutung, da lediglich 

während der Bauphase und später zu Wartungs- und Pflegearbeiten an die Anlage herangefahren 

werden muss. Das Gebiet kann über Feldwege gut erreicht werden. 

3 Festsetzung SO Photovoltaikanlage „Haldenäcker“ 

 

Abbildung 5: Auszug aus dem Flächennutzungsplan (unmaßstäblich) 

Das Planungsgebiet befindet sich nördlich des Teilorts Neuenstein-Untereppach und umfasst das 

Flurstück Nr. 229, Gemarkung Grünbühl. Südlich des Plangebietes verläuft die Bahnlinie Öhringen 

– Schwäbisch Hall. Das Plangebiet hat eine Größe von 2,15 ha und wird landwirtschaftlich genutzt 

(s. Abb. 5). 

Das Gelände fällt von Norden nach Süden leicht ab. Es besteht eine Höhendifferenz von ca. 5 m. In 

südlicher Richtung besteht eine Vorbelastung durch die Bahntrasse. Die Bahntrasse grenzt direkt 

an die geplante Sondergebietsfläche an. Sichtverflechtungen bestehen im geringen Maßen nach 

Süden. Anlagebedingt ergibt sich für die bewohnten Bereiche im Umfeld des Geltungsbereichs ei-

ne Veränderung des optischen Eindrucks der Umgebung. Das Vorhaben entwickelt aber keine 

Blendwirkung. 

Im Bebauungsplan wird eine maximale Gesamthöhe der Photovoltaikanlagen sowie erforderlicher 

Nebengebäude und –anlagen gemäß Planeintrag auf 4,0 m über Geländeoberkante festgesetzt. 

Die mit Solarmodulen überbaubare Flächen sind nach der Errichtung der Anlage mit Saatgut gesi-

cherter Herkünfte als Glatthaferwiese (Fettwiese/Frischwiese) einzusäen. 
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Außerdem wird im Sondergebiet Photovoltaik die insgesamt direkt durch Stütz- und Haltekon-

struktionen sowie technische Anlagen wie Transformatorenstationen in Anspruch genommene 

Grundfläche auf maximal 200 m² begrenzt. Die Module werden im Rammverfahren erstellt. 

4 Umweltbericht und Grünordnung 

In Abstimmung mit dem Landratsamt Hohenlohekreis wird auf die Erstellung eines Umweltberich-

tes im Zuge der Änderung des Flächennutzungsplanes im Sinne der Abschichtungsregel verzichtet. 

Ein Umweltbericht mit Grünordnungsplan und Aussagen zum Artenschutz wurde im Zuge der Auf-

stellung des Bebauungsplanes erstellt. 

Aufgestellt: Dipl.-Ing. agr. Joachim Dannecker  

 

Öhringen, 17.09.2018 

 
 

 

 

BIT Ingenieure AG 

Spitalhof, Altstadt 36 

74613 Öhringen 

 

Tel.: +49 7941 9241-0 

Fax: +49 7941 9241-30 
 

oehringen@bit-ingenieure.de 

www.bit-ingenieure.de 


